
 

Das Recht auf Familienleben ist unteilbar! 
(Art. 8 EMRK) 

 
 
Die Initiative Ehe ohne Grenzen fordert 
 
• den Respekt und den Schutz der Republik Österreich für binationale Familien, die rechtliche 

Gleichstellung von binationalen mit österreichischen Paaren und die durchgehende Wahrung der 
Menschenrechte in der Fremdenpolitik dieses Landes.  

 
• die konsequente Wahrung des Rechtes auf Familienleben nach der Europäischen 

Menschenrechtskonvention, Art. 8 
 
• das bedingungslose Niederlassungs- und Arbeitsrecht für drittstaatsangehörige EhepartnerInnen 

von ÖsterreicherInnen 
 
• die sofortige Sanierung des Fremdenrechtspaketes (Recht auf Niederlassungsantragstellung aus dem 

Inland, Aufhebung des Einkommensnachweises von mindestens 1091,14 € netto (pro Ehepaar), kein 
neuerliches Ansuchen bei bereits 2005 und davor eingebrachten Anträgen) 

 
• Schluss mit dem Generalverdacht auf Scheinehe im Falle der Eheschließung mit Drittstaatsangehörigen, 

sofortige Aufhebung der entsprechenden Paragraphen zur Aufenthaltsehe in FPG und NAG 
 
• die Anerkennung von im Ausland geschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehen und das Recht auf 

Niederlassung als Familienangehörige(r) auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften 
 
• die Abschaffung der Schubhaft  
 
Ich unterstütze die Anliegen von Ehe ohne Grenzen: 
 
Name Adresse Unterschrift 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
   

 

www.ehe-ohne-grenzen.at 
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